
ZUGELASSENE WIRTSCHAFTSBETEILIGTE 
 
KAPITEL 1 
Verfahren für die Erteilung der Zertifikate 
 
Abschnitt 1 
Allgemeine Bestimmungen 
 
Artikel 14a 
(1) Unbeschadet der Inanspruchnahme anderer Vereinfachungen gemäß dem Zollrecht 
können die Zollbehörden auf Antrag eines Wirtschaftsbeteiligten und in Übereinstimmung 
mit Artikel 5a des Zollkodex die folgenden Zertifikate für den "zugelassenen 
Wirtschaftsbeteiligten" (nachstehend "AEO-Zertifikat") erteilen: 
 
a) ein AEO-Zertifikat "Zollrechtliche Vereinfachungen" für die Wirtschaftsbeteiligten, die die 
Vereinfachungen gemäß dem Zollrecht in Anspruch nehmen wollen und die die in den 
Artikeln 14h, 14i und 14j festgelegten Voraussetzungen erfüllen; 
 
b) ein AEO-Zertifikat "Sicherheit" für die Wirtschaftsbeteiligten, die die Erleichterungen bei 
sicherheitsrelevanten Zollkontrollen in Bezug auf Waren in Anspruch nehmen wollen, die in 
das oder aus dem Zollgebiet der Gemeinschaft verbracht werden, und die die in den Artikeln 
14h bis 14k festgelegten Voraussetzungen erfüllen; 
 
c) ein AEO-Zertifikat "Zollrechtliche Vereinfachungen/Sicherheit" für die 
Wirtschaftsbeteiligten, die sowohl die unter Buchstabe a genannten Vereinfachungen in 
Anspruch nehmen wollen als auch die unter Buchstabe b genannten Erleichterungen in 
Anspruch nehmen dürfen und die die in den Artikeln 14h bis 14k festgelegten 
Voraussetzungen erfüllen. 
 
(2) Die Zollbehörden tragen den besonderen Merkmalen der Wirtschaftsbeteiligten, 
insbesondere der kleinen und mittleren Unternehmen, Rechnung. 
Artikel 14b 
 
(1) Beantragt der Inhaber eines AEO-Zertifikats gemäß Artikel 14a Absatz 1 Buchstabe a 
oder c eine oder mehrere Bewilligungen nach den Artikeln 260, 263, 269, 272, 276, 277, 282, 
283, 313a, 313b, 324a, 324e, 372, 454a und 912g, so prüfen die Zollbehörden die 
Voraussetzungen, die bereits bei der Erteilung des AEO-Zertifikats geprüft wurden, nicht 
erneut. 
 
(2) Hat der Inhaber eines AEO-Zertifikats gemäß Artikel 14a Absatz 1 Buchstabe b oder c 
eine summarische Eingangsanmeldung abgegeben, so kann die zuständige Zollstelle dem 
zugelassenen Wirtschaftsbeteiligten vor Ankunft der Waren im Zollgebiet der Gemeinschaft 
mitteilen, dass die Sendung nach einer Analyse des Sicherheitsrisikos für eine weitergehende 
Warenkontrolle ausgewählt wurde. Eine solche Mitteilung erfolgt nur dann, wenn dadurch die 
Durchführung der Kontrolle nicht gefährdet wird. 
Die Mitgliedstaaten können aber auch dann eine Warenkontrolle vornehmen, wenn der 
zugelassene Wirtschaftsbeteiligte nicht vor Ankunft der Waren im Zollgebiet der 
Gemeinschaft darüber informiert worden ist, dass die Waren für eine solche Kontrolle 
ausgewählt wurden. Die Unterabsätze 1 und 2 gelten sinngemäß für Waren, die das Zollgebiet 
der Gemeinschaft verlassen sollen. 



(3) Inhaber eines AEO-Zertifikats gemäß Artikel 14a Absatz 1 Buchstaben b oder c, die 
Waren ein- oder ausführen, dürfen summarische Eingangs- und Ausgangsanmeldungen mit 
den reduzierten Datensätzen gemäß Anhang 30A Abschnitt 2.5 abgeben. 
Beförderer, Spediteure oder Zollagenten, die Inhaber eines AEO-Zertifikats gemäß Artikel 
14a Absatz 1 Buchstaben b oder c sind und für Rechnung von Inhabern eines AEO-Zertifikats 
gemäß Artikel 14a Absatz 1 Buchstabe b oder c Waren ein- oder ausführen, dürfen ebenfalls 
summarische Eingangs- und Ausgangsanmeldungen nach den reduzierten 
Datenanforderungen gemäß Anhang 30A Abschnitt 2.5 abgeben. 
Inhaber eines AEO-Zertifikats, für die reduzierte Datenanforderungen gelten, können 
aufgefordert werden, zusätzliche Datenelemente zu liefern, um das ordnungsgemäße 
Funktionieren von in internationalen Abkommen mit Drittländern festgelegten Systemen über 
die gegenseitige Anerkennung von AEO-Zertifikaten sowie Sicherheitsmaßnahmen 
sicherzustellen. 
 
(4) Bei Inhabern eines AEO-Zertifikats wird weniger häufig eine Prüfung von Waren oder 
Unterlagen vorgenommen als bei anderen Wirtschaftsbeteiligten. Die Zollbehörden können 
von dieser Regel abweichen, um einer besonderen Gefährdung oder in anderen 
Gemeinschaftsvorschriften vorgesehenen Kontrollverpflichtungen Rechnung zu tragen. 
Wählt die zuständige Zollbehörde nach der Risikoanalyse dennoch eine Sendung mit einer 
von einem zugelassenen Wirtschaftsbeteiligten abgegebenen summarischen Eingangs- oder 
Ausgangsanmeldung oder Zollanmeldung für eine weitergehende Prüfung aus, so räumt sie 
den notwendigen Kontrollen Vorrang ein. Auf Antrag des zugelassenen Wirtschaftsbeteiligten 
und mit Zustimmung der betreffenden Zollbehörde können diese Kontrollen an einem anderen 
Ort als dem der beteiligten Zollstelle vorgenommen werden. 
(5) Die in Absätzen 1 bis 4 festgelegten Vorteile können nur gewährt werden, wenn der 
betreffende Wirtschaftsbeteiligte die erforderlichen Nummern der AEO-Zertifikate mitgeteilt 
hat. 
 
Abschnitt 2 
Beantragung eines AEO-Zertifikats 
 
Artikel 14c 
 
(1) Ein AEO-Zertifikat ist schriftlich oder elektronisch nach dem Muster in Anhang 1C zu 
beantragen. 
 
(2) Stellt die Zollbehörde fest, dass ein Antrag nicht alle erforderlichen Angaben enthält, so 
fordert sie den Wirtschaftsbeteiligten unter Angabe der Gründe innerhalb von 30 
Kalendertagen nach Eingang des Antrags auf, die fehlenden Informationen zu übermitteln. 
Die Fristen des Artikels 14l Absatz 1 und des Artikels 14o Absatz 2 beginnen zu dem 
Zeitpunkt, zu dem der Zollbehörde alle für die Annahme des Antrags benötigten 
Informationen vorliegen. Die Zollbehörden unterrichten den Wirtschaftsbeteiligten, dass der 
Antrag angenommen wurde, und teilen ihm mit, ab wann die betreffenden Fristen laufen. 
 
Artikel 14d 
(1) Der Antrag ist bei einer der folgenden Zollbehörden zu stellen: 
 
a) bei der Zollbehörde des Mitgliedstaats, in dem die Hauptbuchhaltung des Antragstellers in 
Bezug auf die betreffenden Zollregelungen geführt wird und in dem mindestens ein Teil der 
Vorgänge abgewickelt wird, die von dem AEO-Zertifikat umfasst werden sollen; 



b) bei der Zollbehörde des Mitgliedstaats, in dem die Hauptbuchhaltung des Antragstellers in 
Bezug auf die betreffenden Zollregelungen im EDV-System des Antragstellers für die 
zuständige Zollbehörde mit Hilfe von Informationstechnologie und Computernetzen 
zugänglich ist und in dem die allgemeine logistische Verwaltung des Antragstellers stattfindet 
sowie mindestens ein Teil der Vorgänge abgewickelt wird, die von dem AEO-Zertifikat 
umfasst werden sollen. 
Die unter den Buchstaben a und b genannte Hauptbuchhaltung des Antragstellers umfasst die 
Aufzeichnungen und Unterlagen, anhand deren die Zollbehörde die Erfüllung der für die 
Erlangung des AEO-Zertifikats notwendigen Voraussetzungen und Kriterien prüfen und 
überwachen kann. 
 
(2) Kann die zuständige Zollbehörde nicht nach Absatz 1 bestimmt werden, so ist der Antrag 
bei einer der folgenden Zollbehörden zu stellen: 
a) bei der Zollbehörde des Mitgliedstaats, in dem die Hauptbuchhaltung des Antragstellers in 
Bezug auf die betreffenden Zollregelungen geführt wird; 
b) bei der Zollbehörde des Mitgliedstaats, in dem die Hauptbuchhaltung des Antragstellers in 
Bezug auf die betreffenden Zollregelungen gemäß Absatz 1 Buchstabe b zugänglich ist und 
die allgemeine logistische Verwaltung des Antragstellers stattfindet. 
 
(3) Wird ein Teil der einschlägigen Aufzeichnungen und Unterlagen in einem anderen 
Mitgliedstaat aufbewahrt als dem, bei dessen Zollbehörde der Antrag gemäß Absatz 1 oder 2 
gestellt wurde, so füllt der Antragsteller die Felder 13, 16, 17 und 18 des in Anhang 1C 
wiedergegebenen Antragsvordrucks aus. 
 
(4) Hat der Antragsteller ein Lager oder sonstige Räumlichkeiten in einem anderen 
Mitgliedstaat als dem, bei dessen Zollbehörde der Antrag gemäß Absatz 1 oder 2 gestellt 
wurde, so trägt er diese Information in Feld 13 des in Anhang 1C wiedergegebenen 
Antragsvordrucks ein, damit die Zollbehörden des betreffenden Mitgliedstaats die Erfüllung 
der einschlägigen Voraussetzungen im Lager oder in den sonstigen Räumlichkeiten leichter 
an Ort und Stelle prüfen können. 
 
(5) In den in den Absätzen 2, 3 und 4 genannten Fällen findet das Konsultationsverfahren 
gemäß Artikel 14m Anwendung. 
 
(6) Der Antragsteller gibt eine leicht erreichbare zentrale Stelle oder eine Kontaktperson in 
seiner Verwaltung an, über die der Zollbehörde alle Informationen zur Verfügung gestellt 
werden, die für den Nachweis erforderlich sind, dass die Voraussetzungen für die Erteilung 
des AEO-Zertifikats erfüllt sind. 
 
(7) Der Antragsteller übermittelt der Zollbehörde die erforderlichen Daten nach Möglichkeit 
elektronisch. 
 
Artikel 14e 
Die Mitgliedstaaten übermitteln der Kommission ein Verzeichnis ihrer zuständigen Behörden, 
bei denen die Anträge zu stellen sind, und teilen ihr spätere Änderungen mit. Die Kommission 
leitet diese Informationen an die anderen Mitgliedstaaten weiter oder stellt sie über das 
Internet zur Verfügung. 
Diese Behörden fungieren auch als Zollbehörden, die die AEO-Zertifikate erteilen. 
Artikel 14f 
Der Antrag wird in folgenden Fällen nicht angenommen: 
 



a) Er erfüllt nicht die Voraussetzungen der Artikel 14c und 14d; 
 
b) der Antragsteller ist zum Zeitpunkt der Antragstellung wegen einer schweren Straftat im 
Zusammenhang mit seiner wirtschaftlichen Tätigkeit verurteilt oder ein Insolvenzverfahren ist 
anhängig; 
 
c) der Antragsteller hat einen Vertreter in Zollangelegenheiten, der im Rahmen seiner 
Tätigkeit als Vertreter wegen einer schweren Straftat im Zusammenhang mit einem Verstoß 
gegen die Zollvorschriften verurteilt wurde; 
 
d) der Antrag wird innerhalb von drei Jahren nach dem Widerruf des AEO-Zertifikats gemäß 
Artikel 14v Absatz 4 gestellt. 
 
Abschnitt 3 
Voraussetzungen und Kriterien für die Erteilung des AEO-Zertifikats 
 
Artikel 14g 
Der Antragsteller braucht in folgenden Fällen nicht im Zollgebiet der Gemeinschaft ansässig 
zu sein: 
 
a) wenn die gegenseitige Anerkennung des AEO-Zertifikates in einem internationalen 
Abkommen zwischen der Gemeinschaft und einem Drittland geregelt ist, in dem der 
Wirtschaftsbeteiligte ansässig ist, und dieses Abkommen auch die Verwaltungsabsprachen 
enthält, nach denen gegebenenfalls geeignete Kontrollen im Auftrag der Zollbehörde des 
Mitgliedstaats vorgenommen werden; 
 
b) wenn ein Antrag auf Erteilung eines AEO-Zertifikats gemäß Artikel 14a Absatz 1 
Buchstabe b von einer Luftverkehrsgesellschaft oder einer Schifffahrtsgesellschaft gestellt 
wird, die in der Gemeinschaft nicht ansässig ist, die aber dort ein regionales Büro unterhält 
und der bereits die Vereinfachungen des Artikels 324e, 445 oder 448 in Anspruch nehmen 
kann. 
In dem Fall nach Unterabsatz 1 Buchstabe b wird davon ausgegangen, dass der Antragsteller 
die Voraussetzungen der Artikel 14h, 14i und 14j erfüllt, aber die Voraussetzung des Artikels 
14k Absatz 2 erfüllen muss. 
Artikel 14h 
 
(1) Die Einhaltung der Zollvorschriften gilt nach Artikel 5a Absatz 2 Unterabsatz 1 erster 
Gedankenstrich des Zollkodex als angemessen, wenn die folgenden Personen in den drei 
Jahren vor der Antragstellung keine schwere Zuwiderhandlung und keine wiederholten 
Zuwiderhandlungen gegen die Zollvorschriften begangen haben: 
 
a) der Antragsteller; 
 
b) die Personen, die für das antragstellende Unternehmen verantwortlich sind oder die 
Kontrolle über seine Leitung ausüben; 
 
c) gegebenenfalls der Vertreter des Antragstellers in Zollangelegenheiten; 
d) die Person, die im antragstellenden Unternehmen für Zollangelegenheiten verantwortlich 
ist. 
Jedoch kann die Einhaltung der Zollvorschriften als angemessen betrachtet werden, wenn die 
zuständige Zollbehörde der Auffassung ist, dass etwaige Zuwiderhandlungen im Verhältnis zu 



Zahl oder Umfang der zollrelevanten Vorgänge geringfügig sind und keinen Zweifel am 
guten Glauben des Antragstellers aufkommen lassen. 
 
(2) Sind die Personen, die die Kontrolle über das antragstellende Unternehmen ausüben, in 
einem Drittland ansässig oder wohnhaft, so beurteilen die Zollbehörden anhand ihnen 
vorliegender Aufzeichnungen und Informationen, ob sie die Zollvorschriften eingehalten 
haben. 
 
(3) Besteht der Antragsteller seit weniger als drei Jahren, so beurteilen die Zollbehörden 
anhand der ihnen vorliegenden Aufzeichnungen und Informationen, ob er die Zollvorschriften 
eingehalten hat. 
 
Artikel 14i 
Damit die Zollbehörden feststellen können, dass der Antragsteller über ein zufrieden 
stellendes System der Führung der Geschäftsbücher und gegebenenfalls der 
Beförderungsunterlagen nach Artikel 5a Absatz 2 Unterabsatz 1 zweiter Gedankenstrich des 
Zollkodex verfügt, muss dieser folgenden Anforderungen genügen: 
 
a) Er muss ein Buchführungssystem verwenden, das den allgemein anerkannten 
Buchführungsgrundsätzen des Mitgliedstaats entspricht, in dem die Bücher geführt werden, 
und das auf Buchprüfungen basierende Zollkontrollen erleichtert; 
 
b) er muss der Zollbehörde den physischen oder elektronischen Zugang zu den Zoll- und 
gegebenenfalls den Beförderungsunterlagen gestatten; 
 
c) er muss über ein logistisches System verfügen, das zwischen Gemeinschaftswaren und 
Nichtgemeinschaftswaren unterscheidet; 
 
d) er muss eine Verwaltungsorganisation haben, die Art und Größe des Unternehmens 
entspricht und für die Verwaltung der Warenbewegungen geeignet ist, und über interne 
Kontrollen verfügen, mit denen illegale oder nicht ordnungsgemäße Geschäfte erkannt 
werden können; 
 
e) er muss gegebenenfalls über ausreichende Verfahren für die Bearbeitung von Lizenzen und 
Genehmigungen im Zusammenhang mit handelspolitischen Maßnahmen oder mit dem Handel 
mit landwirtschaftlichen Erzeugnissen verfügen; 
 
f) er muss über ausreichende Verfahren für die Archivierung der Aufzeichnungen und 
Informationen des Unternehmens und für den Schutz vor Informationsverlust verfügen; 
 
g) er muss gewährleisten, dass sein Personal darauf hingewiesen wird, dass die Zollbehörden 
unterrichtet werden müssen, wenn Schwierigkeiten bei der Einhaltung der Vorschriften 
festgestellt werden, und geeignete Kontakte zur diesbezüglichen Unterrichtung der 
Zollbehörden herstellen; 
 
h) er muss über geeignete informationstechnologische Maßnahmen zum Schutz seines 
Computersystems vor unbefugtem Eindringen und zur Sicherung seiner Unterlagen verfügen. 
Ein Antragsteller, der das AEO-Zertifikat nach Artikel 14a Absatz 1 Buchstabe b beantragt, 
braucht die in Unterabsatz 1 Buchstabe c des vorliegenden Artikels genannte Anforderung 
nicht zu erfüllen. 
 



Artikel 14j 
(1) Die Voraussetzung in Bezug auf die Zahlungsfähigkeit des Antragstellers nach Artikel 5a 
Absatz 2 Unterabsatz 1 dritter Gedankenstrich des Zollkodex gilt als erfüllt, wenn seine 
Zahlungsfähigkeit für die letzten drei Jahre nachgewiesen werden kann. 
Für die Zwecke dieses Artikels ist die Zahlungsfähigkeit eine gesicherte finanzielle Lage, die 
es dem Antragsteller unter gebührender Berücksichtigung der Merkmale der Art der 
Geschäftstätigkeit ermöglicht, die übernommenen Verpflichtungen zu erfüllen. 
 
(2) Besteht der Antragsteller seit weniger als drei Jahren, so wird seine Zahlungsfähigkeit 
anhand der verfügbaren Aufzeichnungen und Informationen beurteilt. 
 
Artikel 14k 
 
(1) Die Sicherheitsstandards des Antragstellers nach Artikel 5a Absatz 2 Unterabsatz 1 vierter 
Gedankenstrich des Zollkodex gelten als angemessen, wenn folgende Voraussetzungen erfüllt 
sind: 
 
a) Die Gebäude, die für die von dem Zertifikat erfassten Vorgänge verwendet werden sollen, 
sind aus Materialien gebaut, die unrechtmäßiges Betreten verhindern und Schutz vor 
unrechtmäßigem Eindringen bieten; 
 
b) geeignete Zugangskontrollmaßnahmen sind vorhanden, die den unbefugten Zugang zu 
Versandbereichen, Verladerampen und Frachträumen verhindern; 
 
c) die Maßnahmen für die Behandlung der Waren umfassen Schutz vor dem Einbringen, dem 
Austausch und dem Verlust von Materialien und vor Manipulationen an den Ladeeinheiten; 
 
d) gegebenenfalls bestehen Verfahren für die Handhabung von Einfuhr- bzw. 
Ausfuhrgenehmigungen im Zusammenhang mit Verboten und Beschränkungen, mit denen 
diese Waren von anderen Waren unterschieden werden; 
 
e) der Antragsteller hat Maßnahmen getroffen, die eine eindeutige Feststellung seiner 
Handelspartner ermöglichen, um die internationale Lieferkette zu sichern; 
 
f) der Antragsteller unterzieht, soweit gesetzlich zulässig, künftig in sicherheitsrelevanten 
Bereichen tätige Bedienstete einer Sicherheitsüberprüfung und nimmt regelmäßig 
Hintergrundüberprüfungen vor; 
 
g) der Antragsteller trägt dafür Sorge, dass die betreffenden Bediensteten aktiv an 
Programmen zur Förderung des Sicherheitsbewusstseins teilnehmen. 
 
(2) Stellt eine Luftverkehrsgesellschaft oder eine Schifffahrtsgesellschaft, die nicht in der 
Gemeinschaft ansässig ist, dort aber ein regionales Büro unterhält und der bereits die 
Vereinfachungen des Artikels 324e, 445 oder 448 in Anspruch nehmen kann, einen Antrag 
auf Erteilung eines AEO-Zertifikats gemäß Artikel 14a Absatz 1 Buchstabe b, so muss sie 
 
a) Inhaberin eines international anerkannten Sicherheitszeugnisses sein, das auf der Grundlage 
der für den betreffenden Verkehrssektor maßgebenden internationalen Übereinkünfte 
ausgestellt worden ist; 



b) reglementierte Beauftragte im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 2320/2002 des 
Europäischen Parlaments und des Rates [***] sein und die Anforderungen der Verordnung 
(EG) Nr. 622/2003 der Kommission [****] erfüllen; 
 
c) Inhaberin eines Zeugnisses sein, das in einem Land außerhalb des Zollgebiets der 
Gemeinschaften ausgestellt wurde, sofern seine Anerkennung in einer bilateralen 
Übereinkunft zwischen der Gemeinschaft und dem Drittland geregelt ist, vorbehaltlich der 
darin festgelegten Voraussetzungen. 
Ist die Luftverkehrsgesellschaft oder die Schifffahrtsgesellschaft Inhaberin eines Zeugnisses 
nach Unterabsatz 1 Buchstabe a, so sieht die erteilende Zollbehörde die in Absatz 1 genannten 
Kriterien als erfüllt an, soweit für die Ausstellung des internationalen Zeugnisses dieselben 
oder die Absatz 1 entsprechenden Kriterien gelten. 
 
(3) Ist der Antragsteller in der Gemeinschaft ansässig und reglementierter Beauftragter im 
Sinne der Verordnung (EG) Nr. 2320/2002 und erfüllt er die Anforderungen der Verordnung 
(EG) Nr. 622/2003, so gelten die in Absatz 1 genannten Kriterien in Bezug auf die 
Räumlichkeiten, für die dem Wirtschaftsbeteiligten der Status eines reglementierten 
Beauftragten bewilligt wurde, als erfüllt. 
 
(4) Ist der Antragsteller in der Gemeinschaft ansässig und Inhaber eines auf der Grundlage 
einer internationalen Übereinkunft ausgestellten international anerkannten 
Sicherheitszeugnisses, eines europäischen Sicherheitszeugnisses auf der Grundlage des 
Gemeinschaftsrechts, einer internationalen Norm der Internationalen Organisation für 
Normung oder einer europäischen Norm der europäischen Normenorganisationen, so gelten 
die in Absatz 1 genannten Kriterien als erfüllt, soweit für die Erteilung dieser Zeugnisse 
dieselben Kriterien oder denen der vorliegenden Verordnung entsprechende Kriterien gelten. 
 
Abschnitt 4 
Verfahren für die Erteilung des AEO-Zertifikats 
 
Artikel 14l 
 
(1) Die ausstehende Zollbehörde übermittelt den Antrag mit Hilfe des in Artikel 14x 
genannten Kommunikationssystems innerhalb von fünf Arbeitstagen ab dem Tag, an dem sie 
den Antrag gemäß Artikel 14c erhalten hat, den Zollbehörden der anderen Mitgliedstaaten. 
 
(2) Liegen der Zollbehörde eines anderen Mitgliedstaats sachdienliche Informationen vor, die 
die Erteilung des Zertifikats in Frage stellen könnten, so übermittelt sie diese Informationen 
mit Hilfe des in Artikel 14x genannten Kommunikationssystems innerhalb von 35 
Kalendertagen nach der Übermittlung gemäß Absatz 1 der erteilenden Zollbehörde. 
 
Artikel 14m 
(1) Die Zollbehörden der Mitgliedstaaten müssen sich konsultieren, wenn eines oder mehrere 
der in den Artikeln 14g bis 14k genannten Kriterien mangels Informationen oder 
Prüfungsmöglichkeit nicht von der erteilenden Zollbehörde geprüft werden können. Die 
Zollbehörden der Mitgliedstaaten führen die Konsultationen innerhalb von 60 Kalendertagen 
ab dem Tag der Übermittlung der Informationen durch die erteilende Zollbehörde, damit 
innerhalb der Fristen des Artikels 14o Absatz 2 das AEO-Zertifikat ausgestellt bzw. der 
Antrag abgelehnt werden kann. 
Reagiert die konsultierte Zollbehörde nicht innerhalb der Frist von 60 Kalendertagen, so kann 
die konsultierende Behörde auf Verantwortung der konsultierten Zollbehörde davon 



ausgehen, dass die Kriterien, derentwegen die Konsultation stattgefunden hat, erfüllt sind. Die 
Frist kann verlängert werden, wenn der Antragsteller Anpassungen vornimmt, um die 
Kriterien zu erfüllen, und sie der konsultierten und der konsultierenden Behörde mitteilt. 
 
(2) Stellt die konsultierte Zollbehörde nach der in Artikel 14n vorgesehenen Prüfung fest, dass 
der Antragsteller eines oder mehrere Kriterien nicht erfüllt, so wird das ordnungsgemäß 
dokumentierte Ergebnis der erteilenden Zollbehörde übermittelt, die den Antrag ablehnt.  
 
Artikel 14o Absätze 4, 5 und 6 finden Anwendung. 
 
Artikel 14n 
(1) Die erteilende Zollbehörde prüft, ob die in den Artikeln 14g bis 14k genannten 
Voraussetzungen und Kriterien für die Erteilung des AEO-Zertifikats erfüllt sind. Die 
Erfüllung der Kriterien des Artikels 14k wird für alle Räumlichkeiten geprüft, die für die 
zollrelevante Tätigkeit des Antragstellers von Belang sind. Die Prüfung und ihr Ergebnis sind 
von der Zollbehörde zu dokumentieren. 
Falls bei einer großen Zahl von Räumlichkeiten nicht alle relevanten Räumlichkeiten 
innerhalb der Frist für die Erteilung der AEO-Zertifikate geprüft werden können, die 
Zollbehörde aber keine Zweifel hat, dass der Antragsteller Sicherheitsstandards aufrecht 
erhält, die in allen seinen Räumlichkeiten gleichermaßen gelten, so kann sie beschließen, nur 
einen repräsentativen Teil dieser Räumlichkeiten zu prüfen. 
 
(2) Die erteilende Zollbehörde kann die Schlussfolgerungen eines Sachverständigen für die in 
den Artikeln 14i, 14j und 14k genannten Bereiche hinsichtlich der Erfüllung der 
Voraussetzungen und Kriterien der jeweiligen Artikel akzeptieren. Der Sachverständige darf 
nicht mit dem Antragsteller verbunden sein. 
 
Artikel 14o 
(1) Die erteilende Zollbehörde erteilt das AEO-Zertifikat nach dem Muster in Anhang 1D. 
 
(2) Das AEO-Zertifikat wird innerhalb von 90 Kalendertagen nach Erhalt des Antrags gemäß 
Artikel 14c erteilt. Diese Frist kann einmal um 30 Kalendertage verlängert werden, wenn die 
Zollbehörde die Frist nicht einhalten kann. In diesem Fall teilt die Zollbehörde dem 
Antragsteller vor Ablauf der Frist von 90 Kalendertagen die Gründe für die Verlängerung mit. 
 
(3) Die Frist nach Absatz 2 Satz 1 kann verlängert werden, wenn der Antragsteller während 
der Prüfung Anpassungen vornimmt, um die Kriterien zu erfüllen, und der zuständigen 
Behörde diese Anpassungen mitteilt. 
 
(4) Führt das Ergebnis der Prüfung nach den Artikeln 14l, 14m und 14n voraussichtlich zur 
Ablehnung des Antrags, so teilt die erteilende Zollbehörde dem Antragsteller die 
Feststellungen mit und gibt ihm Gelegenheit, innerhalb von 30 Kalendertagen Stellung zu 
nehmen, bevor sie den Antrag ablehnt. Die Frist gemäß Absatz 1 Satz 1 wird entsprechend 
ausgesetzt. 
 
(5) Die Ablehnung des Antrags führt nicht zum automatischen Widerruf bestehender 
Bewilligungen, die nach dem Zollrecht erteilt wurden. 
 
(6) Wird der Antrag abgelehnt, so teilt die Zollbehörde dem Antragsteller die Gründe für 
diese Entscheidung mit. Die Entscheidung über die Ablehnung wird dem Antragsteller 
innerhalb der in den Absätzen 2, 3 und 4 festgesetzten Fristen zugestellt. 



Artikel 14p 
Die erteilende Zollbehörde teilt den Zollbehörden der anderen Mitgliedstaaten innerhalb von 
fünf Arbeitstagen mit, dass ein AEO-Zertifikat erteilt wurde, und benutzt dafür das 
Kommunikationssystem nach Artikel 14x. Wurde der Antrag abgelehnt, so wird dies 
innerhalb derselben Frist mitgeteilt. 
 
KAPITEL 2 
Rechtswirkung von AEO-Zertifikaten 
 
Abschnitt 1 
Allgemeine Bestimmung 
 
Artikel 14q 
(1) Das AEO-Zertifikat wird am zehnten Arbeitstag nach dem Tag seiner Erteilung wirksam. 
 
(2) Das AEO-Zertifikat wird in allen Mitgliedstaaten anerkannt. 
 
(3) Die Geltungsdauer des AEO-Zertifikats ist nicht begrenzt. 
 
(4) Die Zollbehörden überwachen, dass der zugelassene Wirtschaftsbeteiligte die 
Voraussetzungen und Kriterien weiterhin erfüllt. 
 
(5) In folgenden Fällen führt die erteilende Zollbehörde eine Neubewertung der 
Voraussetzungen und Kriterien durch: 
 
a) wesentliche Änderungen der einschlägigen Gemeinschaftsvorschriften; 
 
b) begründeter Hinweis darauf, dass der zugelassene Wirtschaftsbeteiligte die einschlägigen 
Voraussetzungen nicht mehr erfüllt. 
Bei einem AEO-Zertifikat für einen seit weniger als drei Jahren bestehenden Antragsteller ist 
während des ersten Jahres eine strenge Überwachung vorzusehen. 
 
Artikel 14n Absatz 2 findet Anwendung. 
Das Ergebnis der Überprüfung wird den Zollbehörden aller Mitgliedstaaten über das in  
Artikel 14x genannte Kommunikationssystem zugänglich gemacht. 
 
Abschnitt 2 
Aussetzung des Status des zugelassenen Wirtschaftsbeteiligten 
 
Artikel 14r 
(1) Die erteilende Zollbehörde setzt den Status des zugelassenen Wirtschaftsbeteiligten aus, 
wenn 
 
a) festgestellt wurde, dass die Voraussetzungen und Kriterien für das AEO-Zertifikat nicht 
mehr erfüllt sind; 
 
b) die Zollbehörden hinreichenden Grund zu der Annahme haben, dass ein zugelassener 
Wirtschaftsbeteiligter eine Handlung begangen hat, die strafrechtlich verfolgt werden kann 
und mit einem Verstoß gegen die Zollvorschriften in Zusammenhang steht. 
In dem Fall nach Unterabsatz 1 Buchstabe b kann die Zollbehörde jedoch entscheiden, den 
Status des zugelassenen Wirtschaftsbeteiligten nicht auszusetzen, wenn sie der Auffassung ist, 



dass ein Verstoß im Verhältnis zu Zahl oder Umfang der zollrelevanten Vorgänge geringfügig 
ist und keinen Zweifel am guten Glauben des zugelassenen Wirtschaftsbeteiligten aufkommen 
lässt. 
Bevor die Zollbehörden eine Entscheidung treffen, teilen sie dem betreffenden 
Wirtschaftsbeteiligten ihre Feststellungen mit. Der betreffende Wirtschaftsbeteiligte ist 
berechtigt, Abhilfe zu schaffen und/oder innerhalb von 30 Kalendertagen ab dem Zeitpunkt 
der Mitteilung Stellung zu nehmen. 
Die Aussetzung wird jedoch sofort vorgenommen, wenn dies wegen der Art oder des 
Ausmaßes der Gefahr oder wegen des Schutzes der Sicherheit der Bürger, der Gesundheit der 
Bevölkerung oder der Umwelt erforderlich ist. Die aussetzende Zollbehörde unterrichtet mit 
Hilfe des in Artikel 14x genannten Kommunikationssystems unverzüglich die Zollbehörden 
der anderen Mitgliedstaaten, damit sie geeignete Maßnahmen treffen können. 
 
(2) Schafft der Inhaber des AEO-Zertifikats in dem Fall gemäß Absatz 1 Unterabsatz 1 
Buchstabe a nicht innerhalb der in Absatz 1 Unterabsatz 3 angegebenen Frist von 30 
Kalendertagen Abhilfe, so teilt die zuständige Zollbehörde dem betreffenden 
Wirtschaftsbeteiligten mit, dass der Status des zugelassenen Wirtschaftsbeteiligten für 30 
Kalendertage ausgesetzt ist, damit er die erforderlichen Abhilfemaßnahmen treffen kann. Die 
Mitteilung ist mit Hilfe des in Artikel 14x genannten Kommunikationssystems auch den 
Zollbehörden der anderen Mitgliedstaaten zu übermitteln. 
 
(3) Hat der Inhaber des AEO-Zertifikats eine Handlung gemäß Absatz 1 Buchstabe b 
begangen, so setzt die erteilende Zollbehörde den Status des zugelassenen 
Wirtschaftsbeteiligten für die Dauer des Strafverfahrens aus. Sie setzt den Inhaber des AEO-
Zertifikats davon in Kenntnis. Diese Mitteilung wird mit Hilfe des in Artikel 14x genannten 
Kommunikationssystems auch den Zollbehörden der anderen Mitgliedstaaten übermittelt. 
 
(4) Kann der Wirtschaftsbeteiligte die Abhilfemaßnahmen nicht innerhalb von 30 
Kalendertagen treffen, aber nachweisen, dass die Voraussetzungen erfüllt werden können, 
wenn die Aussetzung verlängert wird, so setzt die erteilende Zollbehörde den Status des 
zugelassenen Wirtschaftsbeteiligten für weitere 30 Kalendertage aus. 
 
Artikel 14s 
(1) Die Aussetzung gilt nicht für Zollverfahren, die bereits vor dem Zeitpunkt der Aussetzung 
begonnen wurden und noch nicht erledigt sind. 
 
(2) Die Aussetzung betrifft nicht automatisch Bewilligungen, die ohne Bezugnahme auf das 
AEO-Zertifikat erteilt wurden, sofern die Gründe für die Aussetzung nicht auch für diese 
Bewilligungen relevant sind. 
 
(3) Die Aussetzung betrifft nicht automatisch Bewilligungen zur Inanspruchnahme von 
Zollvereinfachungen, die auf der Grundlage des AEO-Zertifikats erteilt wurden und deren 
Voraussetzungen weiterhin erfüllt sind. 
 
(4) Erfüllt jedoch der Wirtschaftsbeteiligte im Falle eines AEO-Zertifikats gemäß Artikel 14a 
Absatz 1 Buchstabe c nur die Voraussetzungen des Artikels 14k nicht, so wird der Status des 
zugelassenen Wirtschaftsbeteiligten nur teilweise ausgesetzt, und auf Antrag des 
Wirtschaftsbeteiligten kann ein neues AEO-Zertifikat gemäß Artikel 14a Absatz 1 Buchstabe 
a erteilt werden. 
 
Artikel 14t 



(1) Hat der betreffende Wirtschaftsbeteiligte die von den Zollbehörden verlangten 
Maßnahmen getroffen, die für die Erfüllung der Voraussetzungen und Kriterien durch einen 
zugelassenen Wirtschaftsbeteiligten erforderlich sind, so widerruft die erteilende Zollbehörde 
die Aussetzung und teilt dies dem betreffenden Wirtschaftsbeteiligten und den Zollbehörden 
der anderen Mitgliedstaaten mit. Die Aussetzung kann vor Ablauf der Frist gemäß Artikel 14r 
Absatz 2 oder Absatz 4 widerrufen werden. 
Im Falle des Artikels 14s Absatz 4 setzt die aussetzende Zollbehörde das betreffende AEO-
Zertifikat wieder in Kraft. Anschließend widerruft sie das AEO-Zertifikat gemäß Artikel 14a 
Absatz 1 Buchstabe a. 
 
(2) Hat der betreffende Wirtschaftsbeteiligte während der in Artikel 14r Absatz 2 oder Absatz 
4 festgelegten Dauer der Aussetzung die erforderlichen Maßnahmen nicht getroffen, so 
widerruft die zuständige Zollbehörde das AEO-Zertifikat und teilt dies mit Hilfe des in 
Artikel 14x genannten Kommunikationssystems unverzüglich den Zollbehörden der anderen 
Mitgliedstaaten mit. 
Im Falle des Artikels 14s Absatz 4 wird das ursprüngliche Zertifikat widerrufen, und nur das 
neue AEO-Zertifikat gemäß Artikel 14a Absatz 1 Buchstabe a ist gültig. 
 
Artikel 14u 
(1) Ist ein zugelassener Wirtschaftsbeteiligter vorübergehend nicht in der Lage, die Kriterien 
des Artikels 14a zu erfüllen, so kann er die Aussetzung des Status des zugelassenen 
Wirtschaftsbeteiligten beantragen. In diesem Fall teilt er dies der erteilenden Zollbehörde mit 
und gibt den Zeitpunkt an, ab dem er wieder in der Lage sein wird, die Kriterien zu erfüllen. 
Er unterrichtet die erteilende Zollbehörde auch über die vorgesehenen Abhilfemaßnahmen 
und den Zeitplan. 
Die Zollbehörde leitet diese Mitteilung mit Hilfe des in Artikel 14x genannten 
Kommunikationssystems auch an die Zollbehörden der anderen Mitgliedstaaten weiter. 
 
(2) Hat der zugelassene Wirtschaftsbeteiligte nicht innerhalb der in seiner Mitteilung 
angegebenen Frist Abhilfe geschaffen, so kann die erteilende Zollbehörde eine angemessene 
Verlängerung bewilligen, sofern der zugelassene Wirtschaftsbeteiligte in gutem Glauben 
gehandelt hat. Diese Verlängerung ist mit Hilfe des in Artikel 14x genannten 
Kommunikationssystems auch den Zollbehörden der anderen Mitgliedstaaten mitzuteilen. 
In allen übrigen Fällen widerruft die erteilende Zollbehörde das AEO-Zertifikat und teilt dies 
mit Hilfe des in Artikel 14x genannten Kommunikationssystems unverzüglich den 
Zollbehörden der anderen Mitgliedstaaten mit. 
 
(3) Werden während der Dauer der Aussetzung nicht die erforderlichen Maßnahmen 
getroffen, so findet Artikel 14v Anwendung. 
 
Abschnitt 3 
Widerruf des AEO-Zertifikats 
 
Artikel 14v 
(1) Die erteilende Zollbehörde widerruft das AEO-Zertifikat in folgenden Fällen: 
 
a) Der zugelassene Wirtschaftsbeteiligte trifft die Maßnahmen gemäß Artikel 14t Absatz 1 
nicht; 
 
b) der zugelassene Wirtschaftsbeteiligte ist wegen eines schweren Verstoßes gegen die 
Zollvorschriften rechtskräftig verurteilt worden; 



 
c) der zugelassene Wirtschaftsbeteiligte trifft während der Dauer der Aussetzung gemäß 
Artikel 14u nicht die erforderlichen Maßnahmen; 
d) der zugelassene Wirtschaftsbeteiligte beantragt dies. 
In dem Fall nach Buchstabe b kann die Zollbehörde jedoch entscheiden, das AEO-Zertifikat 
nicht zu widerrufen, wenn sie der Auffassung ist, dass die Zuwiderhandlungen im Verhältnis 
zu Zahl oder Umfang der zollrelevanten Vorgänge geringfügig sind und keinen Zweifel am 
guten Glauben des zugelassenen Wirtschaftsbeteiligten aufkommen lassen. 
 
(2) Der Widerruf wird am Tag nach seiner Bekanntgabe wirksam. 
Erfüllt jedoch der Wirtschaftsbeteiligte im Falle eines AEO-Zertifikats gemäß Artikel 14a 
Absatz 1 Buchstabe c nur die Voraussetzungen des Artikels 14k nicht, so widerruft die 
erteilende Zollbehörde das Zertifikat und erteilt ein neues AEO-Zertifikat gemäß Artikel 14a  
Absatz 1 Buchstabe a. 
 
(3) Die erteilende Zollbehörde setzt die Zollbehörden der anderen Mitgliedstaaten mit Hilfe 
des in Artikel 14x genannten Kommunikationssystems unverzüglich von dem Widerruf eines 
AEO-Zertifikats in Kenntnis. 
 
(4) Abgesehen von den Fällen des Widerrufs gemäß Absatz 1 Buchstaben c und d darf der 
Wirtschaftsbeteiligte für einen Zeitraum von drei Jahren ab dem Zeitpunkt des Widerrufs 
keinen neuen Antrag auf Ausstellung eines AEO-Zertifikats stellen. 
 
KAPITEL 3 
Informationsaustausch 
 
Artikel 14w 
(1) Der zugelassene Wirtschaftsbeteiligte unterrichtet die erteilenden Zollbehörden über alle 
Umstände, die nach Erteilung des Zertifikats eingetreten sind und die sich auf dessen 
Aufrechterhaltung oder Inhalt auswirken können. 
 
(2) Alle sachdienlichen Informationen, die der erteilenden Zollbehörde zur Verfügung stehen, 
werden den Zollbehörden der anderen Mitgliedstaaten zugänglich gemacht, in denen der 
zugelassene Wirtschaftsbeteiligte eine zollrelevante Tätigkeit ausübt. 
 
(3) Widerruft eine Zollbehörde die einem zugelassenen Wirtschaftsbeteiligten auf der 
Grundlage seines AEO-Zertifikats erteilte Bewilligung für bestimmte zollrechtliche 
Vereinfachungen gemäß den Artikeln 260, 263, 269, 272, 276, 277, 282, 283, 313a, 313b, 
324a, 324e, 372, 454a und 912g, so teilt sie dies der Zollbehörde mit, die das AEO-Zertifikat 
erteilt hat. 
 
Artikel 14x 
(1) Für den Informationsaustausch und die Kommunikation zwischen den Zollbehörden sowie 
zur Unterrichtung der Kommission und der Wirtschaftsbeteiligten wird ein elektronisches 
Informations- und Kommunikationssystem verwendet, das von der Kommission und den 
Zollbehörden im gegenseitigen Einvernehmen festgelegt wird. 
 
(2) Mit Hilfe des Systems gemäß Absatz 1 speichern die Kommission und die Zollbehörden 
folgende Informationen und greifen auf sie zu: 
 
a) die elektronisch übermittelten Antragsangaben; 



 
b) die AEO-Zertifikate und gegebenenfalls deren Änderungen oder Widerrufe, oder die 
Aussetzung des Status des zugelassenen Wirtschaftsbeteiligten; 
 
c) alle sonstigen relevanten Informationen. 
 
(3) Die erteilende Zollbehörde unterrichtet die für die Risikoanalyse zuständigen Stellen in 
ihrem eigenen Mitgliedstaat über die Erteilung, die Änderung oder den Widerruf eines AEO-
Zertifikats oder die Aussetzung des Status des zugelassenen Wirtschaftsbeteiligten. Sie 
unterrichtet auch die erteilenden Behörden aller anderen Mitgliedstaaten. 
 
(4) Die Kommission kann mit Zustimmung der betreffenden zugelassenen 
Wirtschaftsbeteiligten das Verzeichnis der zugelassenen Wirtschaftsbeteiligten im Internet 
veröffentlichen. Das Verzeichnis wird auf dem neuesten Stand gehalten.". 
 


